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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1992

Norm

EGZPO ArtXLIII

ZPO §304 Abs2

VersVG §11a Abs4

Rechtssatz

Der Versicherungsnehmer hat gegenüber dem Versicherer (Unfallversicherung) keinen außerhalb des

Deckungsprozesses durchsetzbaren Anspruch auf Einsicht in ein vom Versicherer zur Prüfung seiner Leistungsp icht

eingeholtes Gutachten und zwar auch dann nicht, wenn er sich auf Au orderung des Versicherers von dem vom

Versicherer zur Erstellung des Gutachtens bestellten Sachverständigen untersuchen hat lassen.

Entscheidungstexte

7 Ob 7/92

Entscheidungstext OGH 23.04.1992 7 Ob 7/92

7 Ob 133/01m

Entscheidungstext OGH 13.06.2001 7 Ob 133/01m

Gegenteilig; Beisatz: Der Versicherer ist gemäß § 11a Abs 4 VersVG zur Übersendung von Gutachtenskopien an

den Versicherten gegen Kostenersatz verpflichtet. (T1)
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